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Stärkung der Gemeindeautonomie mit dem neuen Subventionsgesetz? 
A b  Neujahr gelten für Subventionen des Staates neue Subventionssätze - Subventionsprojekte haben dem Schutz der Umwelt zu entsprechen 

(G.M.)  - Im Gegensatz zum früheren 
Subventionsunwesen mit einer Vielzahl 
von Subventionssätzen gilt ab Neujahr in 
unserem Land das neue «Gesetz über die 
Ausrichtung von Landessubventionen», 
das nur noch drei Kategorien von Sub
ventionssätzen kennt. Obwohl eine Straf
fung des Subventionswesens mit dem 
neuen Gesetz erreicht werden konnte, 
hielt sich die Begeisterung über die von 
der Regierung vorgeschlagenen Neuerun
gen auf gesetzlicher Basis in engen Gren
zen. Insbesondere die FBP-Fraktion war 
der Auffassung, dass in Übereinstim
mung mit den Änderungen im Finanzaus
gleich von Staat und Gemeinden eine ver
mehrte Stärkung der Gemeindeautono
mie hätte erreicht werden können. Doch 
dazu wäre eine grundsätzliche Neuord
nung notwendig gewesen, wogegen sich 
die Regierung nur für eine Teilrevision 
aussprach. 

Das neue Subventionsgesetz war dem 
Landtag durch die Regierung vorgelegt 
worden, weil in den zurückliegenden Jah
ren immer wieder Zweifel an der Verfas
sungsmässigkeit der geltenden Subven
tionsordnung geäussert wurden. Darüber 
hinaus sollte die Gesetzesvorlage, wie die 
Regierung in ihrem Bericht an das Parla
ment ausführte, eine möglichst vollstän
dige Übersicht über alle Landessubven
tionen vermitteln sowie eine sinnvolle 
Aufgaben- und Lastenverteilung zwi
schen dem Staat und den Gemeinden er
reichen. Diese Zielsetzungen, die von der 
Regierung selbst aufgestellt worden wa
ren, erachtete FBP-Fraktionssprecher 
Dr. Alois Ospelt jedoch als zum grossen 
Teil nicht erfüllt an und sprach von einem 
«bescheidenen Fortschritt». Gleichzeitig 
gab er zu verstehen, dass durch eine kon
sequente Entflechtung sowie Aufgaben
teilung zwischen Land und Gemeinden 
eine viel wirksamere Reduktion des Ver
waltungsaufwandes erzielt werden. 

Stärkung der Gemeindeautonomie 
Für eine vermehrte Aufgabenentflech

tung und eine Verringerung des gesamten 
Subventionsanteils, in Verbindung mit 
grösseren Beiträgen zur freien Verfügung 
der  Gemeinden, spricht nach seiner Auf
fassung das Argument für eine Verstär
kung der Gemeindeautonomie. «In den 
letzten Jahren hat der Staat seine Aufga
ben immer enger mit denjenigen der Ge
meinden verknüpft und dabei deren Mög
lichkeiten, selbständig eigene Verantwor
tung wahrzunehmen, beschränkt.» Dies 
erklärte Dr .  Alois Ospelt, der als ehema
liger Gemeinderat in Vaduz über die ent
sprechende Erfahrung im kommunalen 
Bereich verfügt, und weiter ausführte: 

«Die Gemeinden haben sich dagegen 
kaum zur Wehr gesetzt, sondern Hessen 
eine solche Entwicklung vielfach gewäh
ren. Das Subventionswesen ist ein Para
debeispiel für diese Entwicklung.» 

Verschiedene Auffassungen 
Mit seiner Auffassung kam er  aller

dings nicht durch, denn die Regierung 
vertrat in einem Zusatzbericht die An
sicht, dass die Gemeinden über genügend 
frei verfügbare Mittel verfügten: «Sowohl 
die Gemeindesteuern wie auch der 
Steueranteil an den Landessteuern unter
liegen der freien Verwendung durch die 
Gemeinden und sind an keine Bedingun
gen des Staates gebunden.» Zudem er
klärte die Regierung, dass die Subventio
nen «nur einen kleineren Teil der  Ein
nahmen der Gemeinden» ausmachten 
und eine Änderung sich deshalb nicht 
aufdränge: «Die Gemeinden haben also 
aufgrund ihrer Einnahmenstruktur heute 
eine ausgeprägt grosse Autonomie in fi
nanziellen Belangen.» 

Aufgrund der Vernehmlassungsergeb-
nisse sah sich die Regierung auch bestärkt 
in ihrer Auffassung", dass «keine Veran

lassung besteht, Korrekturen vorzuneh
men.» Die Subventionen würden ohnehin 
vor allem auf dem Investitionssektor vor
genommen, wobei auf diesem Gebiet 
dem Staat eine übergeordnete Aufgabe 
zukomme, die es rechtfertige, dass ihm 
über das Subventionsgesetz eine gewisse 
Mitsprache zukomme. Und ausserdem: 
«Das Subventionsgesetz gibt dem Staat 
die Möglichkeit, mit staatlichen Zuwei
sungen gewisse Entwicklungen zu för
dern, welche im Interesse des Landes 
liegen.» 

Ablehnend stellte sich die Regierung 
auch gegenüber dem im Landtag vorge
tragenen Argument, wonach die unter
schiedliche Finanzkraft der  Gemeinden 
bei der Bemessung der Subventionen mit
berücksichtigt werden sollte: «Das würde 
nicht nur zu neuen Diskussionen und Pro
blemen führen, sondern auch den Ver
waltungsaufwand erhöhen und die Frist 
für die Behandlung der Subventionsgesu
che verlängern.» 

Nur noch 3 Kategorien 
Damit ist auf Jahresbeginn nun ein Ge

setz in Kraft getreten, das die Ausrich
tung von Subventionen in drei verschie

denen Kategorien regelt, ohne dass auf 
die Ausrichtung von Subventionen ein 
Anspruch besteht. Ausdrücklich hält das 
Gesetz auch fest, dass Subventionsgesu
che «hinsichtlich der Notwendigkeit, 
Wirtschaftlichkeit sowie Zweckmässig
keit zu überprüfen» seien. Aufgrund von 
Interventionen im Landtag hält das Ge
setz auch fest, dass den Aspekten des 
Umweltschutzes entsprechend Rechnung 
getragen werden muss: «Subventionspro
jekte haben den Gesetzen über den 
Schutz der Umwelt zu entsprechen. Dazu 
gehören insbesondere die Gesetze zum 
Schutz der Natur, des Waldes, der Ge
wässer und des Bodens.» 

Im Anhang des Gesetzes wird aufgeli
stet, welche Subventionssätze für welche 
Angelegenheiten zur Ausrichtung gelan
gen. Im Unterschied zu früher, als zahl
reiche verschiedene Subventionssätze im 
Umlauf waren, gelten vorerst nur noch 
drei Kategorien: 30 Prozent für Hoch-
und Tiefbauvorhaben sowie Planungen 
der Gemeinden, 50 Prozent für Anlagen, 
die regionalen Charakter haben, sowie 80 
Prozent bei «übergeordnetem Landesin
teresse» wie bei Rheinschutz- und Rüfe-
schutzbauten. 

Neues Zollamtsgebäude beim Grenzübergang in Mauren 
Heutiges Nebenzollamtsgebäude genügt den Anforderungen nicht m e h r -  Bezug des Neubaues Ende 1994 

Das im Jahre 1923 errichtete Nebenzollamtsgebäude Binza in Mauren kann räumlich und betrieblich den heutigen Anforderungen 
nicht mehr genügen. Gemäss den Erläuterungen der Regierung zum Landesvoranschlag 1992 wurden bereits verschiedene 
Erweiterungsprojekte studiert und als nicht zielführend verworfen. Aufgrund der Abklärungsstudien ist nun die Errichtung eines 
bescheidenen Neubaues geplant. Die Landerwerbsverhandlungen sind abgeschlossen. In diesem Jahr sind die Ausarbeitung des 
Bauprojektes und die Ausführungsplanung vorgesehen. Im Voranschlag wurde dafür ein Kredit von 100000 Franken reserviert. 
Mitte 1993 sollte mit dem Bau begonnen werden, so dass das neue Zollamtsgebäude Ende 1994 dem Zollbetrieb zur Verfügung steht. 

(Bild: Beat Schürte) 

UNO-Vorstoss über 
Regenwaldschutz? 

Die Regierung hat das Verspre
chen abgegeben, sich im Rahmen 
der  U N O  für den Schutz des tropi
schen Regenwaldes einzusetzen. 
Dies geht aus einer Stellungnahme 
der Regierung hervor, die zur Peti-
tition für den «Schutz der tropi
schen Regenwälder» und die «Ver
hinderung einer Klimakatastrophe» 
abgegeben wurde. Die Ausführun
gen der Regierung wurden in der 
Dezember-Nummer der LGU-
Nachrichten abgedruckt. 

Die Petition zum Schutz der Re
genwälder wurde vor zwei Jahren 
durch die Liechtensteinische Gesell
schaft für Umweltschutz (LGU), 
das Fastenopfer Liechtenstein, den 
Liechtensteinischen Entwicklungs
dienst (LED) und den Verein Welt 
und Heimat mit rund 700 Unter
schriften bei der Regierung einge
reicht. Die Unterschriftenaktion be
zweckte nicht, hiess es damals in 
einer Mitteilung, den Mahnfinger 
gegenüber den Ländern mit tropi
schen Regenwäldern zu erheben, 
sondern fordere zu neuen Hilfs-
massnahmen auf. Die Entwick
lungshilfe Liechtensteins soll nach 
den Vorstellungen der Petition-Un-
terzeichner erhöht werden, damit 
«vermehrt ökologisch angepasste 
Entwicklungsprojekte finanziert 
werden können.» 

Mit der Petition wurde gefordert, 
den Entwicklungshilfe-Beitrag 
Liechtensteins auf 1 Prozent des 
Staatshaushaltes anzuheben. Diese 
Forderung sieht die Regierung für 
das Jahr 1990 mit Staatseinnahmen 
von 365 Millionen und einem Ent-
wicklungshilfe-Beitrag von knapp 
3,3 Millionen Franken als erfüllt an. 
Sie macht allerdings darauf auf
merksam, dass künftig die Hilfsgel
der auch in andere Regionen als 
bisher fliessen könnten: «Bei allem 
Verständis für die Probleme der 
Entwicklungsländer kann die Re
gierung nicht übersehen, dass in Zu
kunft voraussichtlich erhebliche 
Aufwendungen des Landes für die 
Unterstützung des Demokratisie
rungsprozesses in Osteuropa und 
der wirtschaftlichen Entwicklung 
von wenig begünstigten Landestei
len in den südlichen Ländern Euro
pas zukommen.» 
Im Innern der heutigen Ausgabe ver
öffentlichen wir die Forderungen der 
Petition und die Stellungnahme der 
Regierung. 

Die Uruguay-Runde des GATT 
Entwurf für  Vorort «taugliche Ausgangsbasis» 

Zürich (AP) Die Schweizer Wirtschaft 
hat nach Darstellung des Vororts ein 
«eminentes Interesse» am erfolgreichen 
Abschluss der Uruguay-Runde des 
GATT. In einer Mitteilung vom Montag 
bezeichnete der Spitzenverband der Wirt
schaft den Entwurf für das Abschlusspa
ket der GATT-Verhandlungen als taugli
che Ausgangsbasis. Was die Proteste der 
Schweizer Bauern betrifft, so weist der 
Vorort darauf hin, dass der Anpassungs
druck nicht nur auf die GATT-Verhand
lungen zurückzuführen sei. 

Konkrete Schritte zum stufenweisen 
Abbau von Handelsschranken und Sub
ventionen sowie zur Respektierung der 
elementaren GATT-Grundprinzipien sei
en wegen der gestiegenen weltweiten 
Herausforderungen für die Wirtschaft 
noch dringlicher geworden, schreibt der 
Schweizerische Handels- und Industrie-
Verein (Vorort). Ein Scheitern der Ver
handlungen hätte gravierende Auswir
kungen für die Weltwirtschaft, wovon 
wiederum in erster Linie kleine, offene 
Volkswirtschaften wie die Schweiz be
troffen wären. 

Die in Genf  auf dem Verhandlungs

tisch liegenden Vorschläge des GATT-
Generalsekretariats lassen nach Einschät
zung des Vororts für die Wirtschaft in 
einigen Bereichen wichtige Resultate er
hoffen. Auch wenn die schweizerischen 
Ziele, insbesondere im Patentschutz, 
nicht vollumfänglich verwirklicht worden 
seien, stelle der Abkommensentwurf 
einen wesentlichen Fortschritt dar und 
habe für die Schweizer Wirtschaft erheb
liche Bedeutung. Als positiv bezeichnet 
der Vorort im weiteren den Umstand, 
dass zum ersten Mal auch der Dienstlei
stungssektor einbezogen wird. 

Zur  Kontroverse über die Vorschläge 
in der Landwirtschaft schreibt der Vor
ort, dass diese zwar über die bundesrät
liche Offerte vom Herbst 1990 hinausgin
gen. Die Proteste der  Bauern dürften 
aber nicht den falschen Eindruck erwek-
ken, dass der Anpassungsdruck auf die 
schweizerische Landwirtschaft nur auf die 
GATT-Verhandlungen zurückzuführen 
sei. Denn die Landwirtschaft müsse sich 
auf jeden Fall den veränderten wirtschaft
lichen, politischen und gesellschaftlichen 
Verhältnissen anpassen. Eine vermehrte 
Ausrichtung auf die Marktwirtschaft sei 
deshalb unumgänglich. 

Gesamtarbeitsvertrag 
ausgehandelt 

Zürich (spk) Der  neue Landes-Ge-
samtarbeitsvertrag (L-GAV) für das 
Gastgewerbe steht. Die Sozialpartner ha
ben ihre Verhandlungen abgeschlossen 
und den Entwurf den zuständigen Ver
bänden unterbreitet. E r  sieht die stufen
weise Einführung der 5. Ferienwoche und 
den 13. Monatslohn für das erste Arbeits
jahr vor. Lehrlinge sollen sodann in den 
Genuss von 6 Wochen Ferien gelangen. 

Dem L-GAV im Gastgewerbe sind 
rund 140 000 Angestellte in 24 000 bis 
25 000 Betrieben unterworfen. Der  Lan-
des-Gesamtarbeitsvertrag 92 soll am 1. 
Juli 1992 in Kraft treten und den L-GAV 
88 ersetzen. Dieser läuft per Ende Juni 
aus. Wie Alois Königs von der Union 
Helvetia gegenüber der Presseagentur 
spk erklärte, haben sich die Verhandlun
gen der Sozialpartner über ein Jahr  hin
gezogen. Nötig waren rund 40 Verhand
lungsrunden. Zwar hätten sich die Ar
beitnehmer bessere Bedingungen vorge
stellt, sagte Königs, wichtiger sei aber, 
dass ein Ordnungswerk für das ganze 
Gastgewerbe allgemeinverbindlich er
klärt werde. Die Branche wolle vertrags
lose Zustände wie vor vier Jahren vermei
den. 

Parlamentsreform und Bodenrecht 
Vier von sechs Referenden erfolgreich 

Bern (AP) Das Volk entscheidet, ob 
das Parlament seine Infrastruktur aus
bauen und doppelt so viel Geld in seine 
Arbeit investieren kann. Der Souverän 
entscheidet auch, ob mit dem neuen bäu
erlichen Bodenrecht die Stellung der 
Selbstbewirtschafter gestärkt werden soll. 
Das «Komitee gegen die verfehlte Parla
mentsreform» deponierte am Montag 
60 000 Unterschriften, das Komitee ge
gen das Bodenrecht legte der Bundes
kanzlei 66.392 Unterschriften vor. Noch 
nicht definitiv gesichert ist das NEAT-
Referendum, die Grüne Partei ist für das 
Zustandekommen auf fremde Hilfe ange
wiesen. 

Das Referendum gegen die Parla
mentsreform wurde von vier Absolventen 
der Hochschule St. Gallen eingereicht. 
Die je 60 000 Signaturen gegen das Infra
struktur-, das Entschädigungs- und das 
Geschäftsverkehrsgesetz waren von 
einem St. Galler PR-Büro organisiert 
worden. Die Unterschriften seien vorab 
durch einen Versand des Schweizerischen 
Gewerbeverbandes zusammengekom
men, räumte Raphael Laubscher, Mit
glied des Referendumskomitees, ein. Die 

vom Parlament im vergangenen Herbst 
beschlossene Reform lasse eine drasti
sche Verschlimmerung der Situation be
fürchten, begründete Komiteemitglied 
Philipp Schülin das Referendum. Die 
markante Erhöhung der  Parlamentarier
entschädigung werde die National- und 
Ständeräte veranlassen, noch mehr Rede
zeiten zu beanspruchen und noch mehr 
Vorstösse vorzubringen. Die grosszügi
gen Entschädigungen führten auch zu 
einem deutlichen Schritt in Richtung Be
rufsparlament. 

Strassenaktionen machte das Komitee 
nach eigenen Angaben nicht. Unter
schriften seien vorab durch den Gewerbe
verband, aber auch die Zürcher SVP, den 
«Trumpf Buur» und andere Verbände zu
sammengekommen, sagte Laubscher. 
Knapp zwei Drittel der  Unterschriften 
stammen aus den Kantonen Zürich 
(20000), Bern (8000), St.Gallen (6000) 
und Aargau (5000). Die finanziellen Auf
wendungen seien durch rund 3500 Einzel
spenden abgedeckt. Das Komitee wird 
von den Nationalräten Christoph Blocher 
(SVP/ZH) und Georg Stucky (FDP/ZG) 
sowie dem früheren Ständerat Jakob 
Schönenberger (CVP/SG) unterstützt. 


